
 
 

 
  Kosten einer Beisetzung/Trauerfeier: 
 
  Nutzung Mausoleum                      € 200,-- 
  Nutzung Kirche                                € 250,-- 
  Nutzung Kühlkammer pro Tag      €  20,-- 
  Ausheben Erdbestattung               € 440,-- 
  Ausheben Urnenbestattung          € 110,-- 
  Kinder bis zum 6. Lebensjahr        € 110,-- 
  Prüfung Grabmal: 
  stehend                                             €   61,-- 
  liegend                                              €   22,-- 
 
  Zusätzliche Leistungen falls gewünscht: 
 
  Abräumen von Trauer- 
  gestecken und Kränzen                €  60,-- 
  Einebnen des Grabhügels 
  nach einer Erdbestattung           € 120,-- 
 
  Hinweis 
  Die Abdeckung jeder Grabart mit Kies, 
  Steinen oder Rindenmulch ist nicht  
  gestattet. 
 
  Preisliste per 17.04.2023 
  Änderungen vorbehalten 

 
 
 

  Besondere Dienstleistungen: 
 
  Grabpflegeverträge: 
  Pro Jahr und Grabstelle: 
  € 85,-- (in einer Summe i.V. zu zahlen) 
  Die Grabpflege beinhaltet: 
  Frühjahrsbepflanzung mit Hornveilchen 
  Sommerbepflanzung mit Eisbegonien 
  Zum Winter wird ein Gesteck auf das  
  Grab gelegt 
  Gärtnerische Grundpflege, wie Säubern, 
  Gießen, Schneiden 
 

  Abräumung von Gräbern incl. Entsorgung 
  des Grabsteins: 
  1 Einzelgrab                                       € 240,-- 
  2-3 zusammenhängende 
  Grabplätze                                         € 340,-- 
  4-6 zusammenhängende 
  Grabplätze                                         € 540,-- 
  (evtl. Mehrkosten nach Begutachtung) 
 

  Hecke scheren (einmal pro Jahr) 
  1 Einzel/Doppelgrab                        € 20,-- 
  3-4 zusammenhängende 
  Grabplätze                                         € 30,-- 
  5-6 zusammenhängende  
  Grabplätze                                        € 40,-- 
  7-8 zusammenhängende 
  Grabplätze                                         € 50,-- 

 
 

 

                                Friedhof     
            St. Nicolai   
           Altenbruch  
                                              

                             Ev.-luth. Kirchengemeinde 
                       St. Nicolai Altenbruch 
                       Bei den Türmen 1 
                       27478 Cuxhaven 
                       Friedhofsverwaltung: 
                       Dienstags 16.00-17.00 Uhr 
                       Tel.: 04722 2514 
                       E-Mail: kg.altenbruch@evlka.de 
                       Homepage:    
                              www.kirche-altenbruch.wir-e.de 

                        

                       Begrenzt ist das Leben. 
                  Unendlich die Erinnerung.                   



 
 

  Gebührentarife für Grabstellen 
  (Ruhefrist 30 Jahre) 
 
   Grabstätte                        Bestattungsform 
 
   Wahlgrab                                  Erdbestattung 
   ( 1 Erdbestattung und 
    1 Urnenbestattung  
    oder 2 Urnen) 
  
   Wahlgrab                                  Erdbestattung 
   Kinder                                        Urnenbestattung 
 
 
  
  
   Urnenreihengrab 
   Amberfeld                                Urnenbestattung 
   (2 Urnen) 
   Verlängerung nur 
   durch eine Beisetzung 
 
  
   Wahlurnengrab                      Urnenbestattung 
   Rondel  
   (2 Urnen) 
 
 
 
 
   Wahlurnengrab                     Urnenbestattung 
   Eichenfeld 
   (2 Urnen)  
   Bepflanzung durch Nutzungsberechtigte  
   Stein in Form und Farbe frei wählbar 
   (stehend höchtstens 70 cm, liegend bis 40x60 cm)    
   Biologisch abbaubare Urnen werden empfohlen                 

 
 
 

 
  einmalige 
  Gebühr             Gebühr enthält                           
 
  € 950,--                 Friedhofsunterhaltungs- 
                                 gebühren.  
 
 
 
 
 € 375,--                 Friedhofsunterhaltungs-              
                                gebühren 
 
 
 
 
 € 1795,--               Friedhofsunterhaltungsgebühren,  
                                Grabstein in drei verschiedenen   
                                Farben, Beschriftung vorgegeben,   
                                erste Inschrift, Pflege  
                                der Urnenanlage, Abräumung der 
                                Grabstelle  
 
  € 1980,--              Friedhofsunterhaltungsgebühren,  
                                Grabstein in verschiedenen  
                                Maserungen, Beschriftung wählbar, 
                                erste Inschrift, Abräumung der 
                                Grabstelle  
   
 
 € 1590,--               Friedhofsunterhaltungsgebühren,  
                                Abräumung der Grabstelle 
                                (Stein in der Gebühr nicht enthalten) 
                           

 
 
 

 
   jährliche 
   Verlängerung                   Pflege 
 
   €  32,--                                             Für die Pflege sind die  
    Verlängerung durch                     Nutzungsberechtigten  
    Beisetzung oder nach                  zuständig. 
    Ablauf der Ruhefrist um              Ohne Abräumung 
    5,10,15,20,25,30 Jahre 
                                                            
 
   €  12,50                                            Für die Pflege sind die 
    Verlängerung durch                      Nutzungsberechtigten  
    Beisetzung oder nach                   zuständig. 
    Ablauf der Ruhefrist um               Ohne Abräumung 
     5,10,15,20,25,30 Jahre                                                          
 
    € 59,80                                            inclusive Pflege 
    Verlängerung nur durch  
    Beisetzung                                                         
                                                              
 
 
 
   
    € 66,--                                               inclusive Pflege 
    Verlängerung durch                                                                     
    Beisetzung oder nach 
    Ablauf der Ruhefrist 
    Um 30 Jahre. 
 
 
 
   € 53,--                                               Pflege durch  
   Verlängerung durch                       Nutzungsberechtigte 
   Beisetzung oder nach                                                           
   Ablauf der Ruhefrist um  
   5,10,15 oder 30 Jahre 



 


